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An die Weiterbildungskandidaten nach dem Zwischenkolloquium —  

Leitfaden für den 2. Teil der Weiterbildung 

 

Liebe Weiterbildungskandidatinnen, liebe Weiterbildungskandidaten,   

herzlichen Glückwunsch zu ihrem absolvierten Zwischenkolloquium und willkommen im zweiten Teil 

der Weiterbildung im DAKBT.  

Haben Sie schon die Geschäftsstelle über ihr absolviertes Zwischenkolloquium informiert? Denn von 

dort erhalten Sie dann ein Schreiben, das Ihnen bestätigt, dass Sie von nun an KBT anwenden dürfen, 

wenn Sie in regelmäßiger Supervision sind. Sie können außerdem als Weiterbildungskandidat 

(WBKand) unter einer vorgegebenen Rubrik im Jahresprogramm einen Kurs anbieten.  

Mit diesem Leitfaden wollen wir Ihnen eine Hilfe anbieten für die nächsten Schritte in der 

Weiterbildung. Sie finden die nun folgenden WB-Schritte in der Broschüre „Informationen zur 

Weiterbildung“ auf den Seiten 12 – 14. genau erklärt. Dort geht es um die Punkte 3.4. bis 3.9.   

Sie erhalten einige wichtige Formblätter/schriftliche Anregungen, die Sie im Verlauf des zweiten Teils 

der WB benötigen. Im einzelnen besprechen Sie das Vorgehen und dem Umgang damit mit Ihrer 

Lehrbeauftragten.  

 

Beobachtung und der Co-Leitung:.  

Die Co-Leitung und die Beobachtung von Gruppenstunden können bei Lehrbeauftragten und 

Zertifikatsinhabern abgeleistet werden. Die Zertifikatsinhaber, die sich zu dieser Aufgabe bereit 

erklären, und somit einen Baustein in der WB übernehmen, müssen sich als Mentor/in listen lassen. 

Hierzu gibt es ein Formblatt, das alle Beteiligten unterschreiben und dann an die WBKom senden. 

Dieser Vorgang ist immer personenbezogen. Solch ein Formblatt finden Sie zusätzlich auf dem 

internen Bereich der Homepage des DAKBT.  

Im Rahmen der Beobachtung sollen Protokolle angefertigt werden. Die Vorgehensweise und die 

Form werden mit den Mentoren abgesprochen. Zudem finden Sie im Leitfaden Anregungen hierzu. 

 

Supervision: 

Im Rahmen der Supervision müssen 5 selbstgeleitete Stunden protokolliert und supervidiert werden.  
Es liegt ein Leitfaden zu den “Fünf Protokollen“ bei. 
Anregungen zur Beobachtung und zum Abfassen der Protokolle finden Sie ebenfalls in der Mappe. 
Diese können mit den Lehrbeauftragten besprochen und den eigenen Anforderungen angepasst 
werden.  
Viel Freude beim 2. Abschnitt der Weiterbildung! Die Weiterbildungskommission steht Ihnen 
jederzeit bei weiteren Fragen zur Verfügung! 
 
Ihre Weiterbildungskommission 


